
 

  BUNDESMINISTER 
 DR. JOSEF OSTERMAYER 

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris BURES 
Parlament 
1017 Wien 
GZ: BKA-353.120/0120-I/4/2015 Wien, am 09. Oktober 2015
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Zinggl, Freundinnen und Freunde haben am 

11. August 2015 unter der Nr. 6270/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Beirat nach dem Kunstförderungsbeitragsgesetz gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Wann wurde der Beirat gem. § 2 Abs. 1 Kunstförderungsbeitragsgesetz zuletzt 
bestellt? 

 

Der Beirat gemäß § 2 Abs. 1 Kunstförderungsbeitragsgesetz wurde zuletzt im Jahr 

2013 für die Periode 2013-2015 bestellt. Für die Periode 2016-2018 muss der Beirat 

Anfang 2016 neuerlich bestellt werden.  
 

Zu Frage 2: 

 Welche Mitglieder sind 2015 im Beirat (um eine Auflistung der Namen wird gebe-
ten) und welche Mitglieder wurden davon von Ihnen bzw. vom Bundeskanzler 
entsandt? 

 

Im Beirat sind Vertreter/innen von Städtebund; Gemeindebund; Bundeskomitee Freie 

Berufe Österreichs; Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs; 

Österreichischer Komponistenbund; Evangelische Kirche in Österreich; BMF, AK, 

ÖGB; Kunstsenat, Verband für Filmregie Österreich; Bischofskonferenz; WKÖ; IG 
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Autorinnen Autoren; Büro HBM Ostermayer; Kunst- und Kultursektion BKA; Ämter 

der Landesregierungen (vier Mitglieder, vier Ersatzmitglieder, ein Beobachter).  

Mit * gekennzeichnete Mitglieder (sechs) wurden vom BMUKK bzw. nunmehr BKA 

entsandt, die nachstehende Auflistung entspricht jener im Kunstbericht 2014, S. 147. 
1. Mag. Andrea Ecker V*  
2. Dr. Sirikit Amann M*  
3. Mag. Roman Berka M  
4. Dr. Katharina Blass E  
5. Dr. Tomas Blazek M  
6. Mag. Marion Böck M  
7. Dr. Barbara Damböck E  
8. Mag. Nicolaus Drimmel E  
9. Mag. Andrea Maria Dusl M  
10. Mag. Josef Ecker B  
11. Dr. Monika Einzinger ST*  
12. Dr. Michael Franz M*  
13. Dr. Paul Hertel M  
14. Dr. Wolfgang Huber M  
15. Nils Jensen E  
16. Dr. Thomas Juen E  
17. Mag. Eva Jussel E  
18. Mag. Heimo Kaindl E  
19. Mag. Peter Kaluza E  
20. Dipl.-Ing. Rudolf Kolbe M  
21. Mag. Marianna Kornfeind M  
22. Daniel Kosak M  
23. Mag. Matthias Krampe M  
24. Mag. Doris Kuca M  
25. Alexander Kukelka E  
26. Mag. Erika Napetschnig M  
27. Dr. Winfried Nußbaummüller E  
28. Mag. Isabelle Ourny M  
29. em. Univ.-Prof. Mag. Gustav Peichl M  
30. Mag. Ruth Pröckl E*  
31. Mag. Claudia Prommegger M  
32. Prof. Gerhard Ruiss M  
33. David Schalko E  
34. Mag. Patrick Schnabl M  
35. Dr. Stefan Schumann E  
36. Matthias Stadler E  
37. Dr. Julius Stieber M  
38. Dr. Robert Stocker E*  
39. Mag. Wolfgang Sturm E  
40. Mag. Rita Tezzele E  
41. Dr. Josef Tiefenbach E  
42. Sandra Trimmel E  
43. Mag. Max Wellan E  

 
V = Vorsitz, M = Mitglied, E = Ersatzmitglied, ST = Stellvertretende Vorsitzende, B = Beobachter 
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Zu Frage 3: 

 Auf welche Einrichtungen bzw. Organisationen trifft die Verordnung gemäß § 2 
Abs. 2 Z 7 Kunstförderungsbeitragsgesetz derzeit zu? 

 

Einrichtungen bzw. Organisationen gemäß § 2 Abs. 2 Z 7 Kunstförderungsbeitrags-

gesetz sind: Österreichischer Kunstsenat, Verband Filmregie Österreichs, IG Auto-

rinnen Autoren, Österreichischer Komponistenbund.  

 

Zu den Fragen 4 und 6: 

  Wann ist der Beirat 2014 und 2015 zusammengetreten? 
 Wann wird der Beirat das nächste Mal zusammentreten? 
 

Zuletzt ist der Beirat am 16. Oktober 2014 zusammengetreten.  

Die nächste Beiratssitzung ist für 19. Oktober 2015 geplant. 

 

Zu Frage 5: 

 Welche Beschlüsse hat der Beirat seit 2010 gefasst und welche Empfehlungen 
hat er abgegeben? 

 

Der Beirat tagt einmal jährlich. Beratungsgegenstand ist stets der Bericht über die 

Ausgaben aus Mitteln des Vorjahres, insofern werden keine Beschlüsse gefasst. Auf 

Wunsch der Mitglieder des Beirats werden verschiedene Schwerpunktthemen disku-

tiert. Eine Befassung des Beirats im Stadium der Bearbeitung von Förderanträgen er-

folgt nicht, da die Beratung über die Verwendung der Mittel durch eigens dafür einge-

richtete Fachbeiräte und Jurys (auf Basis des Kunstförderungs-gesetzes) bzw. beim 

Denkmalschutz durch BDA-Expert/innen erfolgt. 

 

Zu Frage 7: 

 In welcher Höhe bekommen die Mitglieder Reisekostenentschädigung oder ande-
res Entgelt? 

 

Die Mitglieder bekommen keine Entschädigung oder Entgelt. 

 

Zu Frage 8: 

 Wie hoch waren die Mittel aus dem Kunstförderungsbeitrag 2014, über die der 
Beirat den Bundeskanzler zu beraten hatte? 
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Beratungsgegenstand ist der Bericht über die Förderungen mit Mitteln aus dem 

Kunstförderungsbeitrag des jeweiligen Vorjahres. Bei der Sitzung vom 16. Oktober 

2014 wurden die 2013 verausgabten Mittel behandelt: Kunst rd. € 10,5 Mio.; Museen 

und Denkmalschutz rd. € 1,6 Mio. Bei der Sitzung am 19. Oktober 2015 werden die 

2014 verausgabten Mittel behandelt: Kunst rd. € 10,2 Mio.; Museen und Denkmal-

schutz rd. € 1,4 Mio. Die Verwendung der Mittel des Kunstförderungsbeitragsgeset-

zes ist im jährlichen Kunst- bzw. Kulturbericht ausgewiesen. 

 

Zu Frage 9: 

 Wie haben sich die Einnahmen aus dem Kunstförderungsbeitrag von 2010 bis 
2015 entwickelt? 

 

Einzahlungen aus dem Kunstförderungsbeitrag 2010 bis 2015 – Anteil Kunst und 

Kultur gesamt, Stichtag 12.8.2015 in Mio. Euro, Quelle: BMF  

Erfolg 
2010 

Erfolg 
2011 

Erfolg 
2012 

Erfolg 
2013 

Erfolg 
2014 

Finanzierungs-
voranschlag 

2015 

bisheriger 
Erfolg 2015 

11,2 11,3 11,8 11,7 11,8 11,7 8,9 
 

Der Kunstförderungsbeitrag wird im Rahmen einer zweckgebundenen Gebarung ab-

gebildet. Das bedeutet, dass Mittel, die in einem laufenden Finanzjahr nicht ange-

sprochen werden, in den folgenden Finanzjahren im Wege einer Mittelverwendungs-

überschreitung weiterhin verausgabt werden können. Daraus können sich Abwei-

chungen zwischen Ein- und Auszahlungen im jeweiligen Finanzjahr ergeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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